
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2004 - 2009
 
 

Amt: Kultusamt  Erstellungsdatum: 23.01.2007 

Betreff: 
Benutzungsordnung von Sportstätten der Stadt Genthin 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt anliegende Benutzungsordnung für die Sportstätten der 
Stadt Genthin. 
 

 

 
 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Amtsleiter/in  Bürgermeister 
 

 Beschlussvorlage B-212/04-09/SR

 

 

Status:  öffentlich 
 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthaltung 
Mitwirkungs-
verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

01.02.2007 Sozialausschuss 
08.02.2007 Hauptausschuss 
22.02.2007 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

      

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 
B-212/04-09/SR 

 

    
 

Sachverhalt:  
Seitens der Stadt Genthin werden für die städtischen Sportstätten an Dritte zur Nutzung überlassen. 
Mit dieser Benutzungsordnung werden die Rechte und Pflichten der Nutzer als auch der Stadt 
definiert und festgehalten. 
Die Benutzerordnung für die Sportstätten der Stadt Genthin bildet die Grundlage für die 
überarbeitete Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Genthin. 

Rechtsgrundlage:  

Anlagen:  

 



 
B-212/04-09/SR 

 

    
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen Vorlage Nr.: B-212/04-09/SR 

Projektverantwortlicher/Ansprechpartner       
 

1. Ausgaben 

Haushaltsstelle:       Höhe der Ausgabe 
pro Jahr       

a) Planmäßige Ausgabe lfd. Jahr       

 2006       

 2007 usw.       

b) über-/außerplanmäßige Ausgabe        

Deckung aus:  Ausgabeeinsparung bei 
  Mehreinnahmen bei 

      
      

2. Auswirkungen auf: 

a) Personalkosten       

b) Sachkosten       

c) zu erwartende Einnahmen       

3. Auswirkungen auf Stellenplan: 

 Anzahl Stellenerweiterung        Anzahl Stellenreduzierung       

4. Beteiligung der Kommunalaufsicht 

 Anzeigepflichtig   Genehmigungspflichtig  

5. Bemerkungen der Kämmerei 

      

6. Mitzeichnungen 

Sachbearbeiter / Fachamt 
Datum  .27.01.07................................ 

Kämmerei 
Datum ................................. 

 
 

 


